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wurde, gelten als ein Monat versicherungspflichtiger 
Tätigkeit.

Zu §§ 6 und 21 der Verordnung:

§ 8

(1) Liegen im Berechnungszeitraum Zeiten der ge
setzlichen Freistellung von der Arbeit wegen Krank
heit, Quarantäne, Schwangerschafts- und Wochen
urlaub oder Pflege erkrankter Kinder, sind diese 
Zeiten zur Ermittlung der tatsächlichen Arbeitsmonate 
vom Berechnungszeitraum abzusetzen.

(2) 'biegen im Berechnungszeitraum unterschiedliche 
Versicherungsverhältnisse vor und bestand Anspruch 
auf kurzfristige Geldleistungen der Sozialversicherung 
nur aus einem dieser Versicherungsverhältnisse, ist zur 
Errechnung des monatlichen Durchschnittsverdienstes 
wie folgt zu verfahren:

a) der beitragspflichtige monatliche Durchschnitts
verdienst aus dem Versicherungsverhältnis mit 
Anspruch auf kurzfristige Geldleistungen der 
Sozialversicherung ist gemäß § 4 bzw. § 18 der 
Ersten Durchführungsbestimmung vom 15. März 
1968 zur Verordnung über die Gewährung und 
Berechnung von Renten der Sozialversicherung 
(GBl. II S. 149) zu ermitteln und mit der Gesamt
zahl der Monate dieser versicherungspflichtigen 
Tätigkeit im Berechnungszeitraum zu multipli
zieren

b) der gemäß Buchst, а errechnete Verdienst zuzüg
lich des beitragspflichtigen Einkommens aus der 
anderen versicherungspflichtigen Tätigkeit ist 
durch die Gesamtzahl der Monate versicherungs
pflichtiger. Tätigkeit des Berechnungszeitraumes 
zu dividieren.

(3) Im Berechnungszeitraum liegende Zeiten des Be
suches von Hoch- und Fachschulen, Spezialschulen 
staatlicher Organe, Parteischulen, Gewerkschaftsschulen 
und Schulen anderer demokratischer Organisationen 
der Deutschen Demokratischen Republik oder des Ein
satzes innerhalb der Aktion „Industriearbeiter aufs 
Land“ sowie die während dieser Zeiten bezogenen 
Stipendien bzw. erzielten Verdienste bleiben bei der 
Errechnung des beitragspflichtigen monatlichen Durch
schnittsverdienstes unberücksichtigt, wenn es für den 
Rentner günstiger ist.

Zu § 6 Abs. 1 Buchst, а der Verordnung:

§ 9

(1) Wird die versicherungspflichtige Tätigkeit über 
den Rentenbeginn hinaus fortgesetzt, gilt für die Be
rechnung der Rente als Beendigung der versicherungs
pflichtigen Tätigkeit der Tag vor Beginn der Zahlung 
der Rente.

(2) Endet die letzte versicherungspflichtige Tätigkeit 
mit Ablauf eines Kalenderjahres, wird dieses Jahr in

den Zeitraum der letzten 20 Kalenderjahre einbezogen.*
(3) Werden im Berechnungszeitraum für weniger als 

12 Kalendermonate beitragspflichtige Verdienste nach
gewiesen, ist der auf einen Kalendertag entfallende

I

Verdienst zu ermitteln und danach der monatliche 
Durchschnittsverdienst zu errechnen, wobei jeweils der 
Monat mit 30 Tagen zugrunde zu legen ist.

(4) Der Berechnung der Renten gemäß § 1 Buchst, a 
ist der beitragspflichtige monatliche Durchschnittsver
dienst des Berechnungszeitraumes vor Beginn des vor
hergehenden Rentenbezuges zugrunde zu legen, wenn 
es für den Rentner günstiger ist.

Zu § 6 Abs. I Buchst, а und § 21 Abs. 1 der Verordnung:

§ 10

(1) Bei der Ermittlung des beitragspflichtigen mo
natlichen Durchschnittsverdienstes ist der monatliche 
Lohnzuschlag' gemäß Lohnzuschlagsverordnung vom 
28. Mai 1958 (GBl. I S. 417) bis zur Höhe der Differenz 
zwischen dem beitragspflichtigen monatlichen Verdienst 
und 600 M monatlich zu berücksichtigen.

(2) Der ermittelte beitragspflichtige monatliche 
Durchschnittsverdienst ist auf volle Mark aufzurunden.

Zu §§ 7 und 11 der Verordnung:

§ 11

(1) Zurechnungszeiten für Arbeitslosigkeit sind auf 
volle Jahre aufzurunden, soweit die vollen Jahre um 
mehr als 6 Monate überschritten werden.

“(2) Den an Kindes Statt angenommenen Kindern 
werden gleichgestellt

a) Stiefkinder

b) Enkelkinder

c) Pflegekinder,

wenn die Kindesmutter vor Vollendung des 3. Lebens
jahres des Kindes verstorben ist und die Pflege und 
Erziehung ab diesem Zeitpunkt vom Anspruchsberech
tigten übernommen wurde. Bei Pflegekindern gilt dies 
nur, wenn später eine Annahme an Kindes Statt er
folgte.

Zu § 8 Abs. 1 Buchst, а der Verordnung:

§ 12

Die Freistellung der werktätigen Frauen bis zur 
Vollendung des ersten Lebensjahres des Kindes gemäß 
den Bestimmungen des Gesetzbuches der Arbeit gilt 
nicht als Unterbrechung der Zeit einer ununterbroche
nen 5jährigen versicherungspflichtigen Tätigkeit.

Zu § 8 Abs. 1 Buchst, b und §8 Absätze 2 und 4 der 
Verordnung:

§ 13

Bei der Berechnung der erforderlichen Zeit einer 
versicherungspflichtigen Tätigkeit für den Anspruch 
auf Invalidenrente bleiben die volle Monate überstei
genden Tage unberücksichtigt.


